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ComplianceManagement
Systeme auch in KMU
Verpflichtung für den Mittelstand und bei 
 inhabergeführten Unternehmen

Prof. Dr. Peter Fissenewert

Geschäftsführerende haften persönlich, wenn sie unzureichende 
ComplianceMaßnahmen treffen und es zu Gesetzesverstößen von 
Mitarbeitenden kommt. Das gilt für Unternehmen jeder Größe, 
wie ein Urteil des OLG Nürnberg klarstellt.

1.   Internes Kontrollsystem muss 
rechtmäßiges Handeln gewähr
leisten

Es gibt zwar keine originäre gesetzliche 
Pflicht für Geschäftsführende, ein Com-
pliance-Management-System (CMS) zu im-
plementieren. Doch aus der Sorgfalts-
pflicht eines ordentlichen Geschäftsfüh-
renden leitet die Rechtsprechung ab: Das 
Management muss eine interne Organisa-
tionsstruktur im Unternehmen schaffen, 
die Rechtmäßigkeit und Effizienz des 
Handelns gewährleistet. Dazu gehört, 
dass Geschäftsleitende jederzeit Überblick 
über die wirtschaftliche und finanzielle 
Lage der Gesellschaft haben. Notwendig 
ist ein Überwachungssystem, mit dem Ri-
siken für den Fortbestand des Unterneh-
mens erfasst und kontrolliert werden 
können. Dies ergibt sich bereits aus einem 
Urteil des BGH vom 20.2.1995 (II ZR 9/94).

Eine gesetzliche Verpflichtung zu einem 
CMS kann auch für mittelständische 
Unternehmen von Bedeutung sein. Com-
pliance bedeutet, dass ein Unternehmen 
sicherstellt, dass es alle gesetzlichen Vor-
schriften, internen Richtlinien und ethi-
schen Standards einhält. Compliance ist 
aktives Risikomanagement. Compliance 
soll Dinge regeln und Richtlinien dort 
schaffen, wo Gefahren drohen, dass das 
Unternehmen in welcher Art auch immer 
geschädigt wird.

Die Einhaltung der Regelungen und des 
Rechts ist also längst nicht mehr dem Zu-
fall, dem individuellen Engagement oder 
dem partiellen Abteilungsinteresse zu 
verdanken, sondern einer Compliance-Ar-
chitektur 24/7, verbunden mit den gesam-
ten internen und externen Unterneh-
mungsverbindungen.1 Im Mittelstand ist 
die Einhaltung dieser Regeln genauso 
wichtig wie bei Großunternehmen, da sie 
dazu beitragen, das Risiko von Rechtsver-
stößen, finanziellen Verlusten und Repu-
tationsschäden zu minimieren.

In Deutschland gibt es bereits einige ge-
setzliche Vorschriften, die Unternehmen 
dazu verpflichten, Compliance-Maßnah-
men zu ergreifen. Dazu zählen u. a.:

 c Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB)
– Hier wird von Unternehmen ver-

langt, dass sie wettbewerbswidriges 
Verhalten verhindern, wie etwa 
Preisabsprachen oder andere wett-
bewerbsbeschränkende Praktiken.

 c Geldwäschegesetz (GWG)
– Unternehmen sind verpflichtet, 

Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung zu ergreifen, einschließlich 
der Identifizierung von Kunden und 

1 Vgl. Fissenewert, Compliance für den Mittel-
stand, S. 13; Klindt/Pelz/Theusinger, NJW 2010 
S. 2385.

der Meldung verdächtiger Trans-
aktionen.

 c Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)
– Diese EU-weite Verordnung ver-

pflichtet Unternehmen, den Schutz 
personenbezogener Daten sicherzu-
stellen und strenge Datenschutz-
maßnahmen einzuhalten.

Hierzu gehört auch die Einhaltung der 
Tax-Compliance. Diese bezieht sich auf 
die Einhaltung aller steuerlichen Gesetze, 
Vorschriften und Anforderungen durch 
Einzelpersonen, Unternehmen oder Orga-
nisationen. Dies bedeutet, dass sie ihre 
steuerlichen Pflichten korrekt, vollstän-
dig und rechtzeitig erfüllen. Tax-Compli-
ance umfasst im Wesentlichen die ord-
nungsgemäße Berechnung, Deklaration 
und Zahlung von Steuern an die zustän-
digen Steuerbehörden.

Zudem ist ein solches Internes Kontroll-
system eine Vorgabe nach § 1 des seit 
2021 geltenden Gesetzes über den Stabili-
sierungs- und Restrukturierungsrahmen 
von Unternehmen (StaRUG).

Darüber hinaus gibt es auch einige weiter-
gehende Beispiele für besondere Bran-
chen, etwa Finanzdienstleistungen, Ge-
sundheitswesen, Pharma und Energie. In 
solchen Fällen kann es regulatorische An-
forderungen geben, die ein CMS vor-
schreiben oder zumindest empfehlen, um 
sicherzustellen, dass Unternehmen die 
relevanten Gesetze und Vorschriften ein-
halten.

Ein gut etabliertes CMS trägt nachweislich 
dazu bei, mögliche Haftungsrisiken für 
Unternehmen und deren Verantwortliche 
zu reduzieren. Gerichte und Behörden 
könnten bei Beurteilung von Straf- und 
Haftungsfragen die Existenz und Wirk-
samkeit eines CMS berücksichtigen.

Nicht zuletzt verlangen auch Banken und 
Versicherungen geeignete Compliance- 
bzw. Kontrollstrukturen. So werden etwa 
die Anforderungen für eine Managerhaft-
pflichtversicherung (D&O-Versicherung) 

Prof. Dr. Peter Fissenewert
Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei 
BUSE, Berlin
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 bleiben trotz Delegation verant
wortlich für die Gesamtführung 
der Gesellschaft. b

oder auch Versicherungen gegen Cyber-
angriffe immer komplizierter und verlan-
gen nach klaren Regelungen und Risiko-
steuerungsinstrumenten.

Compliance ist da ja im Grunde nichts an-
deres als ein Risiko-Management-System 
mit einer kulturellen Klammer.

2.   Auch KMU benötigen ein CMS

Ein Urteil des OLG Nürnberg vom 
30.3.2022 stellt zudem klar: Der Ge-
schäftsführer einer GmbH muss ein CMS 
einrichten. Das gilt auch in einem mittel-
ständischen Betrieb mit 13 Mitarbeiten-
den. Wenn durch unzureichende Organi-
sation, Anleitung oder Kontrolle Strafta-
ten oder sonstige Fehler von Mitarbeiten-
den ermöglicht oder auch nur erleichtert 
werden, haftet der Geschäftsführer per-
sönlich. Dies ergibt sich aus der Legalitäts-
pflicht gem. § 43 Abs. 1 GmbHG.

Der Gang der Geschäfte ist laut den Nürn-
berger Richtern so zu überwachen oder 
überwachen zu lassen, dass die Geschäfts-
leitung unter normalen Umständen von 
einer ordnungsgemäßen Erledigung der 
Geschäfte ausgehen kann. Das Manage-
ment muss zudem sofort eingreifen, 
wenn sich Anhaltspunkte für ein Fehlver-
halten zeigen und Verdachtsmomenten 
unverzüglich nachgehen. Zudem muss 
der Geschäftsführer geeignete organisato-
rische Vorkehrungen treffen, um Pflicht-
verletzungen von Unternehmensangehö-
rigen von vornherein zu vermeiden, so 
auch der BGH in seinem Urteil vom 
8.10.1984 (II ZR 175/83).

3.   Klare Strukturen und  
Prozesse für Kontrollmaßnahmen 
implementieren

Im Fall vor dem OLG Nürnberg hatte eine 
GmbH & Co. KG Schadensersatzansprü-
che gegen den Geschäftsführer der Kom-
plementär-GmbH auf Grundlage des § 43 
GmbHG geltend gemacht. Die Klägerin 
vertrieb Mineralölprodukte und gab an 
Kunden Tankkarten mit einem Kreditli-
mit aus. Die Tankkarten berechtigten Fah-
rer der Kunden, bargeldlos an den Tank-
stellen der Klägerin zu bezahlen. Der für 
die Betreuung von Kunden und Tankkar-
ten zuständige Mitarbeiter wusste, dass 

einige Kunden aufgrund von wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten ihre Rechnungen 
nicht begleichen konnten und die Kredit-
limits ausgeschöpft waren. Dennoch 
sperrte er die Karten nicht, sondern ver-
schleierte stattdessen diesen Umstand. 
Die Klägerin begründete den Anspruch 
auf Schadensersatz damit, dass der be-
klagte Geschäftsführer den Mitarbeiter 
nicht ausreichend überwacht habe. So 
hätte er insbesondere die Einhaltung des 
Vier-Augen-Prinzips fordern müssen. Zu-
dem habe er im Rahmen der Unterneh-
mensorganisation Kontroll- und Überwa-
chungsmaßnahmen unterlassen.

4.   Kontrollsystem muss 
 klarstellen: Verstöße werden 
 geahndet

Das OLG Nürnberg teilte die Auffassung 
der Klägerin: Der Geschäftsleiter habe 
seine Sorgfaltspflicht verletzt, weil es kein 
funktionierendes Kontroll- und Überwa-
chungssystem gab. So fehlten sowohl ein 
Vier-Augen-Prinzip als auch Kontrollen 
anhand von Stichproben oder überra-
schenden Prüfungen, die den Beschäftig-
ten verdeutlichen: Verstöße werden ent-
deckt und geahndet. Kann der Geschäfts-
führer absehen, dass die Maßnahmen 
nicht ausreichen, um die genannte Wir-
kung zu erzielen, muss er andere geeig-
nete Aufsichtsmaßnahmen ergreifen, so 
die Richter. Die Grenze hierfür orientiere 
sich an der objektiven Zumutbarkeit: 
etwa an der Würde der Beschäftigten oder 
am Betriebsklima, das nicht von einem zu 
starken Misstrauen geprägt sein sollte.

Eine gesteigerte Überwachungspflicht mit 
noch intensiveren Aufsichtsmaßnahmen 
ist laut den Nürnberger Richtern notwen-
dig, wenn es in einem Unternehmen be-
reits zu Unregelmäßigkeiten gekommen 
ist.

5.   Delegation befreit nicht von 
Oberaufsicht

Eine Delegation von Aufgaben durch den 
Geschäftsführer an Mitarbeiter oder 
Dritte kann in vielen Fällen sinnvoll sein, 
um den Geschäftsbetrieb effizient zu ge-
stalten. Allerdings entbindet eine Delega-
tion nicht automatisch von der Verant-

wortung und der Oberaufsicht durch den 
Geschäftsführer.

Die Geschäftsführenden einer GmbH sind 
grundsätzlich verpflichtet, die Geschäfte 
der Gesellschaft eigenverantwortlich und 
persönlich zu führen. Eine Delegation 
von Aufgaben ist zwar möglich, jedoch 
muss der Geschäftsführende sicherstel-
len, dass die delegierten Aufgaben sorg-
fältig und ordnungsgemäß ausgeführt 
werden. Dies erfordert eine angemessene 
Auswahl, Anleitung und Überwachung 
der beauftragten Personen.

Die Geschäftsführenden bleiben trotz De-
legation verantwortlich für die Gesamt-
führung der Gesellschaft und haben die 
Oberaufsicht über die delegierten Aufga-
ben. Bei Fehlern oder Pflichtverletzungen 
der beauftragten Personen können die Ge-
schäftsführenden unter Umständen haft-
bar gemacht werden, wenn sie ihre Über-
wachungspflicht verletzt haben.

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle 
Aufgaben und Pflichten eines Geschäfts-
führers delegiert werden können. Bei-
spielsweise sind bestimmte Entscheidun-
gen wie die Erstellung des Jahresabschlus-
ses oder die Einberufung von Gesellschaf-
terversammlungen persönliche Pflichten 
des Geschäftsführers und können nicht 
insgesamt delegiert werden.

6.   Vorsicht bei M&ATrans
aktionen

Da bei Verstößen gegen diese Pflichten 
dem Geschäftsführer hohe Geldbußen 
und persönliche Haftung drohen, gilt bei 
Due-Diligence-Prüfungen im Rahmen von 
M&A-Transaktionen ein besonderes Au-
genmerk den Compliance-Strukturen des 
Zielunternehmens. Denn spätestens ab 
dem Closing trägt der Käufer die Verant-
wortung für ein funktionierendes CMS. 
Die Geschäftsführer, die der Käufer des 
Targets im Closing bestellt hat, über-
nehmen ab diesem Zeitpunkt auch das 
Haftungsrisiko. Selbst wenn eine Direc-
tors & Officers (D&O)-Versicherung be-
steht, kommt es auf den Einzelfall an, ob 
diese für den Schaden eintritt. Auch die 
Versicherungen prüfen sehr genau, ob die 
Systeme stimmen und idealerweise ein 
effizientes CMS vorhanden ist. Im un-
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Maßnahmen können zur persön
lichen Haftung des Geschäfts
führers führen, wenn es zu 
Rechtsverstößen von Beschäftig
ten kommt. b

günstigsten Fall muss der Geschäftsleiter 
den Schaden selbst begleichen.

7.   Fazit

Keine oder nicht ausreichende Compli-
ance-Maßnahmen können zu einer per-
sönlichen Haftung des Geschäftsführers 

führen, wenn es zu Rechtsverstößen von 
Beschäftigten kommt. Daran besteht nach 
der Rechtsprechung der vergangenen 
Jahre kein Zweifel mehr. In Bereichen wie 
Sozialversicherung oder Steuern kann 
dies gar Geldstrafen oder Haftstrafen be-
deuten. Nicht zuletzt drohen gem. § 30 
Ordnungswidrigkeitengesetz Geldbußen 

gegen das Unternehmen und ein Reputa-
tionsschaden, der oft noch viel schwerer 
wiegt. Das Urteil des OLG Nürnberg ver-
deutlicht für Unternehmen jeder Größe 
einmal mehr, wie wichtig klare Struktu-
ren und dokumentierte Prozesse sind, um 
Haftungsrisiken zu minimieren.
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